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Neues im Urheberrecht  

für Kunst- und 

Museumsbibliotheken
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Bundestag-Drucksache 18/12329 S. 19
Ăden Rechten der Urheber und dem umfassenderen öffent-

lichenInteresse, insbesondere Bildung und Forschungéñ
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Bundestag-Drucksache 18/12329 S. 19
Ăden Rechten der Urheber und dem umfassenderen öffent-

lichenInteresse, insbesondere Bildung und Forschungéñ

Recognizing the need to maintain a balance between the rights of authors and the 

larger public interest, particularly education, research and access to information, 

as reflected in the Berne Convention, 3



Ä6 UrhG

Veröffentlichte und erschienene Werke

(1) Ein Werk ist veröffentlicht, wenn es mit Zustimmung des Berechtig-

ten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

(2) Ein Werk ist erschienen, wenn mit Zustimmung des Berechtigten 

Vervielfältigungsstücke des Werkes nach ihrer Herstellung in genügen-

der Anzahl der Öffentlichkeit angeboten oder in Verkehr gebracht 

worden sind. Ein Werk der bildenden Künste gilt auch dann als er-

schienen, wenn das Original oder ein Vervielfältigungsstück des 

Werkes mit Zustimmung des Berechtigten bleibend der Öffentlichkeit 

zugänglich ist.
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Werke in Kunst- und Museumsbibliotheken

¸Graue Literatur ?

¸Mit Zustimmung der Öffentlichkeit zugänglich?

¸ Einladungs- & Veranstaltungsflyer = ja

¸ Kunstobjekte (Bilder, Skulpturen) = ja

¸ Presseausschnitte = ja

¸ Seminar- und Abschlussarbeiten = nein
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Der neue Bibliotheksparagraph >>> Ä60e UrhG



(1) Für Archive, Einrichtungen im Bereich des Film- oder Tonerbes sowie 

öffentlich zugängliche Museen und Bildungseinrichtungen (Ä60a Absatz 4), 

die keine unmittelbaren oder mittelbaren kommerziellen Zwecke verfolgen, 

gilt Ä60e mit Ausnahme des Absatzes 5 entsprechend.

(2) Archive, die auch im öffentlichen Interesse tätig sind, dürfen ein Werk 

vervielfältigen oder vervielfältigen lassen, um es als Archivgut in ihre Be-

stände aufzunehmen. Die abgebende Stelle hat unverzüglich die bei ihr 

vorhandenen Vervielfältigungen zu löschen.

Ä60f UrhG

Archive, Museen und Bildungseinrichtungen
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Kopien für Bibliothekszwecke

Ä60e Bibliotheken

(1) Öffentlich zugängliche Bibliotheken, die keine un-

mittelbaren oder mittelbaren kommerziellen Zwecke 

verfolgen (Bibliotheken), dürfen ein Werk aus ihrem 

Bestand oder ihrer Ausstellung für Zwecke der Zugäng-

lichmachung, Indexierung, Katalogisierung, Erhaltung 

und Restaurierung vervielfältigen oder vervielfältigen 

lassen, auch mehrfach und mit technisch bedingten 

Änderungen. 
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Die Vorschrift (Ä60e Abs. 1) ist hingegen auch auf verwaiste Werke im Sinne von Ä61 ff. UrhG anzuwenden: 

Soweit die Bibliotheken allerdings die in den ÄÄ61 ff. UrhG genannten Befugnisse ausschöpfen wollen, müssen 

sie die sorgfältige Suche gemäß Ä61a UrhG-E durchführen. 9



Verbesserungen

¸ Bibliothekskopie für mehrere Zwecke

¸Mehrfachkopien

¸ Betrifft auch lizenzierte Werke (E-Medien)

¸ Formatänderung erlaubt (Digitalisierung)
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Verbreitung & Ausleihe 

von Kopien

Ä60e Bibliotheken

é

(2) Verbreiten dürfen Bibliotheken Vervielfältigungen 

eines Werkes aus ihrem Bestand an andere Bibliothe-

kenoder an in Ä60f genannte Institutionen für Zwecke 

der Restaurierung. Verleihen dürfen sie restaurierte 

Werke sowie Vervielfältigungsstücke von Zeitungen, 

vergriffenen oder zerstörten Werken aus ihrem Bestand. 
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Ab 1. März 2018

1.  Ausleihe von Kopien:

a.  Zeitungen & vergriffene Werke

b.  Ersatzkopien

2.  neu Weitergabe zur Bestandserhaltung

Ausleihe & Verbreitung 

von Kopien
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Verbesserungen

¸Bibliothekskopie darf weiter gegeben werden

¸Begrenzung auf Ăkleineñ Teile entfªllt

¸ Ausleihe von vollständigen Ersatzkopien,ver-

griffenen Werken, Zeitungskopien

¸Gilt für Archiv, Museum, Bildungseinrich-

tung genauso wie für Bibliothek
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Bestandsnutzung am Terminal

Ä60e Bibliotheken

é

(4) Zugänglich machen dürfen Bibliotheken an Termi-

nalsin ihren Räumen ein Werk aus ihrem Bestand ihren 

Nutzern für deren Forschung oder private Studien. Sie 

dürfen den Nutzern je Sitzung Vervielfältigungen an den 

Terminals von bis zu 10 Prozent eines Werkes sowie 

von einzelnen Abbildungen, Beiträgen aus derselben 

Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen Zeitschrift, 

sonstigen Werken geringen Umfangs und vergriffenen 

Werken zu nicht kommerziellen Zwecken ermöglichen. 14



Verbesserungen

¸ĂTerminalñ ersetzt ĂLeseplatzñ

¸Vertragsvorbehalt entfällt

¸Regelung zur Bestandsakzessorietät entfällt

¸Anschlusskopie geregelt:

- höchstens 10% eines Werks pro Sitzung

- Zeitungen fehlen

+ Totalkopie vergriffener Werke erlaubt

¸ Gilt auch für Archiv, Museum, Bildungs-

einrichtung
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Kopienversand

Ä60e Bibliotheken

é

(5) Auf Einzelbestellung an Nutzer zu nicht 

kommerziellen Zwecken übermitteln dürfen 

Bibliotheken Vervielfältigungen von bis zu 10 

Prozent eines erschienenen Werkes sowie ein-

zelne Beiträge, die in Fachzeitschriften oder 

wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen 

sind. 
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Vergleich 

alt                              neu

Papier- Faxkopie
ÅBeitrag in Zeitung & Zeitschrift, oder

Åkleiner Buchteil, 

und

ÅEinzelbestellung, 

und

ÅGebrauch gemäß  Ä53 (privat, 

wissenschaftlich oder sonstig)

Kopie
ÅBeitrag in wiss. Zeitschrift  & Fachzeitschrift, oder

Å10% Buchteil, 

und

ÅEinzelbestellung, 

und

Ånicht kommerzieller Zweck
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Digitalkopie

ÅUnterricht, oder

ÅForschung,

und

Ågraphische Datei, 

und

Ånicht gewerblicher Zweck

Kopie
ÅBeitrag in wiss. Zeitschrift  & Fachzeitschrift, oder

Å10% Buchteil, 

und

--------

und

Ånicht kommerzieller Zweck



Verbesserungen

¸Regelung kurz & besser verständlich

¸ Kleine Teile = 10 Prozent

¸Ohne Beschränkung auf Unterricht & 

Forschung

¸ Vertragsvorbehalt entfällt

¸ Beschränkung auf graphisches Format entfällt

¸Gemäß Ä60h nicht für Museen, Archive etc.

Verschlechterung
- Zeitungen fehlen 18

Kopienversand



Nutzung von 

Presseausschnitten

¸Digitalisierung = ok

¸ Präsenznutzung am Terminal = ok

Aber:

¸ Keine Kopie am Terminal

¸ Kein Kopienversand

Hinweis im Flüsterton:

¸ Ausleihe von Zeitungskopien (Ä60e Abs. 2 S. 2 UrhG)

¸Auftragskopie gemäß Ä53 Abs. 1 UrhG

http://ammer-events.de/presse/
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Auftragskopie Ä53 Abs. 1 UrhG

(1)  ... Der zur Vervielfältigung Befugte darf die Vervielfälti-

gungsstücke auch durch einen anderen herstellen lassen, 

sofern dies unentgeltlich geschieht oder es sich um Ver-

vielfältigungen auf Papier oder einem ähnlichen Träger 

mittels beliebiger photomechanischer Verfahren oder 

anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung handelt.

Bibliothek = ein anderer

(1) Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes 

durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf

beliebigen Trägern, sofern sie weder direkt noch indirekt 

Erwerbszwecken dienen, soweit nicht zur Vervielfältigung 

eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlage 

verwendet wird ... 

beliebiger Träger = analog & digital
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Zitatrecht Ä51 UrhG

Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe 

eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in 

ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Zulässig ist 

dies insbesondere, wenn

1. einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbständiges wissen-

schaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden,

2. Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen 

Sprachwerk angeführt werden,

3. einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in einem selb-

ständigen Werk der Musik angeführt werden.

Von der Zitierbefugnis gemäß den Sätzen 1 und 2 umfasst ist die Nutzung 

einer Abbildung oder sonstigen Vervielfältigung des zitierten Werkes, 

auch wenn diese selbst durch ein Urheberrecht oder ein verwandtes 

Schutzrecht geschützt ist.

21
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Zitierfreiheit

¸ In einem wissenschaftlichen Werk:

¸ ganzes, vollständiges Werk, z.B. Bild, Gedicht

¸ Ăzur Erlªuterung des Inhaltsñ

¸ In einem nichtwissenschaftlichen Werk:

¸ einzelne Teile (bis 20%)

¸Ohne Zustimmung & Vergütung

¸Ä63 UrhG Pflicht zur Quellenangabe

¸Gilt auch im Internet (über Ä15 Abs. 2 UrhG)
22



Ä60h  Angemessene Vergütung der 

gesetzlich erlaubten Nutzungen 

(1) Für Nutzungen nach Maßgabe dieses Unterabschnitts hat der Urheber Anspruch auf Zahlung einer 

angemessenen Vergütung. Vervielfältigungen sind nach den ÄÄ54 bis 54c zu vergüten.

(2) Folgende Nutzungen sind abweichend von Absatz 1 vergütungsfrei:

1. die öffentliche Wiedergabe für Angehörige von Bildungseinrichtungen und deren 

Familien nach Ä60a Absatz 1 Nummer 1 und 3 sowie Absatz 2 mit Ausnahme der 

öffentlichen Zugänglichmachung,

2. Vervielfältigungen zum Zweck der Indexierung, Katalogisierung, Erhaltung und 

Restaurierung nach Ä60e Absatz 1 und Ä60f Absatz 1.

(3) Eine pauschale Vergütung oder eine repräsentative Stichprobe der Nutzung für die nutzungsab-

hängige Berechnung der angemessenen Vergütung genügt. Dies gilt nicht bei Nutzungen nach den ÄÄ

60b und 60e Absatz 5.

(4) Der Anspruch auf angemessene Vergütung kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend 

gemacht werden.

(5) Ist der Nutzer im Rahmen einer Einrichtung tätig, so ist nur sie die Vergütungsschuldnerin. Für 

Vervielfältigungen, die gemäß Absatz 1 Satz 2 nach den ÄÄ54 bis 54c abgegolten werden, sind nur 

diese Regelungen anzuwenden.

Ab 1. 3. 2018 in Kraft
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Ä60h Angemessene Vergütung der gesetzlich erlaubten Nutzungen

(1) ...

(2) Folgende Nutzungen sind abweichend von Absatz 1 vergütungsfrei:

1. die öffentliche Wiedergabe für Angehörige von Bildungsein-

richtungen und deren Familien nach Ä60a Absatz 1 Nummer 1 

und 3 sowie Absatz 2 mit Ausnahme der öffentlichen Zugäng-

lichmachung,

2. é

Vergütungsfrei

https://leiderdepro.files.wordpress.com/2013/03/duck20freude.gif
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Ä60a Unterricht und Lehre

(1) Zur Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre an Bildungsein-

richtungen dürfen zu nicht kommerziellen Zwecken bis zu 15 Prozent eines 

veröffentlichten Werkes vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht 

und in sonstiger Weise öffentlich wiedergegeben werden

1. für Lehrende und Teilnehmer der jeweiligen Veranstaltung,

2. é

3. für Dritte, soweit dies der Präsentation des Unterrichts, von Unterrichts-

oder Lernergebnissen an der Bildungseinrichtung dient.

(2) Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder 

wissenschaftlichen Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und 

vergriffene Werke dürfen abweichend von Absatz 1 vollständig genutzt 

werden.

(3) é
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Öffentliche Wiedergabe

Vergütungsfrei

¸ für Angehörige von Bildungseinrichtungen und deren Familien

¸ für Dritte an der Bildungseinrichtung

¸ bis zu 15 Prozent eines veröffentlichten Werkes

¸ einzelne Beiträge, vergriffene Werke & geringer Umfang

¸ Unterricht und Lehre 26



Ä60h Angemessene Vergütung der gesetzlich erlaubten Nutzungen

(1) ...

(2) Folgende Nutzungen sind abweichend von Absatz 1 vergütungsfrei:

1. é

2. Vervielfältigungen zum Zweck der Indexierung, Katalogi-

sierung, Erhaltung und Restaurierung nach Ä60e Absatz 1 

und Ä60f Absatz 1.

Vergütungsfrei
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Kopien für Bibliothekszwecke

Ä60e Bibliotheken

(1) Öffentlich zugängliche Bibliotheken, die keine 

unmittelbaren oder mittelbaren kommerziellen 

Zwecke verfolgen (Bibliotheken), dürfen ein Werk 

aus ihrem Bestand oder ihrer Ausstellung für 

Zwecke der Zugänglichmachung, Indexierung, 

Katalogisierung, Erhaltung und Restaurierung ver-

vielfältigen oder vervielfältigen lassen, auch mehr-

fach und mit technisch bedingten Änderungen. 
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Keine Vergütung für Kopien

¸ Bibliotheken

¸ Archive

¸ Museen

¸ Kitas

¸ Schulen

¸ Hochschulen

¸ Bildungseinrichtungen

¸ Indexierung

¸ Katalogisierung

¸ Erhaltung

¸ Restaurierung
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Ä60h Angemessene Vergütung der gesetzlich erlaubten Nutzungen

(1) ) Für Nutzungen nach Maßgabe dieses Unterabschnitts hat der Ur-

heber Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung. Verviel-

fältigungen sind nach den ÄÄ54 bis 54c zu vergüten.

(2) é

(3) Eine pauschale Vergütung oder eine repräsentative Stichprobe der 

Nutzung für die nutzungsabhängige Berechnung der angemessenen 

Vergütung genügt. Dies gilt nicht bei Nutzungen nach den ÄÄ60b und 

60e Absatz 5.

Pauschalvergütung
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Ä60e Abs. 2 bis 4 Bibliotheksnutzung

1. Ausleihe von Ersatzkopien & Zeitungskopien

2. Kopien für Zugänglichmachung

3. Bestandsnutzung am Terminal

4. Kopienversand = Einzelabrechnung

Pauschalvergütung
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Ä60c Wissenschaftliche Forschung

(1) Zum Zweck der nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung dürfen bis zu 15 

Prozent eines Werkes vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden

1. für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren eigene wissenschaft-

liche Forschung sowie

2. für einzelne Dritte, soweit dies der Überprüfung der Qualität wissenschaftlicher 

Forschung dient.

(2) Für die eigene wissenschaftliche Forschung dürfen bis zu 75 Prozent eines 

Werkes vervielfältigt werden.

(3) Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen 

Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und vergriffene Werke dürfen abweichend 

von den Absätzen 1 und 2 vollständig genutzt werden.

(4) Nicht nach den Absätzen 1 bis 3 erlaubt ist es, während öffentlicher Vorträge, Auf-

führungen oder Vorführungen eines Werkes diese auf Bild- oder Tonträger aufzunehmen 

und später öffentlich zugänglich zu machen. 32

Pauschalvergütung



Auswirkungen für Bildung & 

Wissenschaft

Á elektronisches Lehr- / Forschungsprojekt

Á digitaler Semesterapparat / Fernunterricht

Á umfaßt Texte, Filme, Videos, Musik, Noten,                       

Webseiten, Datenbanken usw. usf.

Áñvervielfªltigen, verbreiten, ºffentlich 

zugªnglich machenñ 33



Was geht & was nicht geht !

Lehre & Unterricht Ä60a:

¸ bis zu 15% eines Werkes (Zeitungsartikel!)

¸ Werke geringen Umfangs = bis zu 25 Textseiten

¸ Beiträge aus Zeitschriften = Aufsätze vollständig

¸ Vergriffene Werke vollständig

Wissenschaftliche Forschung Ä60c:

¸ bis zu 15% bzw. 75% eines Werkes (Zt-Artikel!)

¸ Werke geringen Umfangs = bis zu 25 Textseiten

¸ Beiträge aus Zeitschriften = Aufsätze vollständig

¸ Vergriffene Werke vollständig
34
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https://www.sternschnuppe-kinderlieder.de/media/ckupload/images/Jubel_Kinder%281%29.png

Wie wird bezahlt für die neuen 

Ăgesetzlich erlaubten Nutzungenñ? 

Gar nicht 
1. Öffentliche Wiedergabe für Bildungszwecke

2. Bibliothekskopie

Pauschal
1. Ausleihe

2. Terminalnutzung & öff. Zugänglichmachung

Einzelvergütung
1. Kopienversand
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Zusätzlich positiv:

Keine Zwangslizenz möglich!

Ä60g Gesetzlich erlaubte Nutzung und vertragliche Nutzungsbefugnis

(1) Auf Vereinbarungen, die erlaubte Nutzungen nach den ÄÄ60a bis 60f zum 

Nachteil der Nutzungsberechtigten beschränken oder untersagen, kann sich 

der Rechtsinhaber nicht berufen.

(2) Vereinbarungen, die ausschließlich die Zugänglichmachung an Terminals 

nach Ä60e Absatz 4 und Ä60f Absatz 1 oder den Versand von Vervielfältig-

ungen auf Einzelbestellung nach Ä60e Absatz 5 zum Gegenstand haben, 

gehen abweichend von Absatz 1 der gesetzlichen Erlaubnis vor.

Ä137o Übergangsregelung zum Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz.

Ä60g gilt nicht für Verträge, die vor dem 1. März 2018 geschlossen wurden.
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Gesetz macht Vertrag unwirksam.

Ein im UrhG beständig zunehmendes Prinzip 

>>> Ä32 Abs. 3 S. 1, Ä38 Abs. 4 S. 3, Ä55a, Ä87e
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Handlungsalternativen:

¸Geltenden unbefristeten Vertrag kündigen 

und neu abschließen

¸ Befristeten Vertrag unter Hinweis auf Ä60g 

verlängern = Willenserklärung gemäß BGB

¸Vertrag neu abschließen = Willenserklärung

Ä60g UrhG gilt

Ä137o Übergangsregelung zum Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz.

Ä60g gilt nicht für Verträge, die vor dem 1. März 2018 geschlossen wurden.
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Zusammenfassung

www.mopo.de/-sie--muemmel-luemmel---weihnachtsmann-und-osterhase-im-streitgespraech-4754514#
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Dr. Harald Müller

Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung & Wissenschaft

mueller@urheberrechtsbuendnis.de

hmueller.mpil@gmx.de
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